
Lösung: Eine Strafbarkeit wegen § 142 I Nr. 2 StGB scheidet
wegen der alkoholbedingten Schuldunfähigkeit gem. § 20
StGB des T aus. Gleichwohl hat er sich gem. § 323 a I iVm
§ 142 I Nr. 2 StGB wegen Vollrauschs strafbar gemacht.

Im nächsten Schritt ist zu überlegen, ob aufgrund dessen,
dass T auch am nächsten Morgen tatenlos blieb und weder bei
der Polizei noch O den Unfall anzeigte, er sich gem. § 142 II
Nr. 2 Alt. 2 StGB strafbar gemacht hat. Das setzt voraus, dass
„entschuldigt“ als „schuldlos“ verstanden werden kann und
dieses Tatbestandsmerkmal nicht nur Entschuldigungsgründe,
sondern ebenso Schuldausschließungsgründe erfasst. Der
Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage sowie zur Lösung
des Falles ergibt sich aus dem Telos des § 142 II StGB. Es
sollen gerade die Fälle erfasst werden, bei denen der Täter sich
bei fortbestehenden Feststellungsinteressen vom Unfallort
entfernt und sich dennoch nicht gem. § 142 I StGB strafbar
macht.32 Feststellungsinteressen bestehen sowohl beim Vor-
liegen von Entschuldigungsgründen wie auch Schuldaus-
schließungsgründen fort. Außerdem scheidet jeweils die indi-
viduelle Verantwortung des Täters für die Tat aus. Mithin

erscheint es angemessen, auch bei Vorliegen von Schuldaus-
schließungsgründen § 142 II StGB im Grundsatz zur Anwen-
dung gelangen zu lassen.33

Allerdings ist wiederum aus teleologischen, aber auch sys-
tematischen Gründen eine Ausnahme für den Fall zu machen,
dass der Schuldausschluss gerade rauschbedingt ist. In einem
solchen Fall entfernt der Täter sich nämlich gar nicht ins-
gesamt schuld- und straflos vom Unfallort. Schließlich hat der
Gesetzgeber hierfür speziell § 323 a StGB geschaffen. Daher
entspricht eine Bestrafung des T vorliegend nicht dem Sinn
und Zweck des § 142 II StGB, weil dessen subsidiäre Aufgabe
als Auffangtatbestand sich hier nicht stellt. Sie ist vielmehr
bereits von § 323 a StGB erfüllt worden. Folglich ist § 142 II
StGB teleologisch zu reduzieren.34

32 Siehe oben A.
33 Lackner/Kühl (Fn. 26) StGB § 142 Rn. 24; BeckOK StGB/Kudlich (Fn. 2) StGB

§ 142 Rn. 43.
34 Ausführlich Paeffgen NStZ 1990, 365 ff.; zusammenfassend und auch zur Gegen-

ansicht Fischer (Fn. 4) StGB § 142 Rn. 48; wie hier auch BeckOK StGB/Kudlich
(Fn. 2) StGB § 142 Rn. 43.1.
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& SACHVERHALT
Peter hat Betti ein zinsloses Darlehen in Höhe von 1.000 EUR gewährt. Nachdem sie es ihm
bis zum vereinbarten Termin nicht zurückgezahlt hat, verklagt Peter Betti nach erfolgloser
Mahnung auf Rückzahlung der 1.000 EUR.

In der Verhandlung erklärt Betti, sie habe die Summe bereits vor Monaten gezahlt und legt
dem zuständigen Richter Richard am Amtsgericht die – als solche erkennbare – Fotokopie
einer entsprechenden Quittung vor, die angeblich von Peter unterzeichnet wurde. Das „Origi-
nal“ dieser Quittungskopie hat sie am Tag zuvor zu Hause am Computer selbst erstellt, den
Ausdruck mit dem Namenszug „Peter Schneider“ selbst unterschrieben und dann kopiert.
Das von ihr hergestellte „Original“ der Quittung hat sie vernichtet. Sie befürchtete, dass sonst
ein Sachverständiger die Fälschung nachweisen könnte. Vor Gericht erklärt sie, dass ihr das
Original abhandengekommen sei, sie aber noch diese Kopie gefunden habe. Um die behaupte-
te Rückzahlung glaubhafter erscheinen zu lassen, hat Betti außerdem ihre beste Freundin
Franzi gebeten, als Zeugin auszusagen, sie sei anwesend gewesen, als Betti dem Peter gegen
Quittung 1.000 EUR übergeben habe. Franzi weiß, dass Betti das Geld nicht zurückgezahlt
hat. Da Franzi bald mit Betti einen Wellnessurlaub machen will, der nicht stattfinden könnte,
wenn Betti die 1.000 EUR an Peter zurückzahlen müsste, hat sie ihrer Freundin aber zugesagt,
vor Gericht zu lügen.

Kurz nachdem sie aber tatsächlich als Zeugin in der Verhandlung vor dem Amtsgericht
gelogen hat, wird Franzi von schlechtem Gewissen geplagt. Gegen Ende desselben Sitzungs-

* Der Autor Müller ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzugsrecht der Fakultät für
Rechtswissenschaft an der Universität Regensburg, die Autorin Schmoll ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin.
Die Klausur wurde in leicht geänderter Form im Wintersemester 2010/2011 an der Universität Regensburg als Klausur der
Fortgeschrittenenübung im Strafrecht gestellt. Die Durchfallquote der 209 abgegebenen Klausuren betrug 26,8%, im Durchschnitt
wurden 4,78 Punkte erzielt.
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tages, aber noch vor der angekündigten Urteilsverkündung, sucht Franzi den Richter R in
seinem Büro auf und nimmt ihre Aussage zurück. Franzi gesteht ein, in der Verhandlung die
Unwahrheit gesagt zu haben und stellt richtig, dass sie von einer Rückzahlung der 1.000 EUR
tatsächlich gar nichts weiß.

Nach neuer Beweisaufnahme wird Betti daraufhin zur Zahlung von 1.000 EUR an Peter
verurteilt.

„Bearbeitervermerk“: Begutachten Sie die Strafbarkeit von Betti und Franzi. Gegebenenfalls erforderli-
che Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT VON BETTI

I. Urkundenfälschung durch Herstellen einer unechten Urkunde, § 267 I Var. 1 StGB
B könnte sich wegen Urkundenfälschung gem. § 267 I Var. 1 StGB strafbar gemacht haben,
indem sie eine Quittung erstellt und diese mit „Peter Schneider“ unterzeichnet hat.

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand
Eine Urkunde im strafrechtlichen Sinn ist jede verkörperte menschliche Gedankenerklärung,
die zum Beweis bestimmt und geeignet ist und den Aussteller erkennen lässt (vgl. statt vieler
Fischer, StGB, 61. Aufl. 2014, StGB § 267 Rn. 2; Schönke/Schröder/Heine/Schuster, StGB, 29.
Aufl. 2014, StGB § 267 Rn. 2).

Die am PC erstellte und ausgedruckte Quittung erfüllt die Perpetuierungsfunktion durch
ihre stoffliche Fixierung auf dem bedruckten Papier. Die Quittung müsste zum Beweis
einer rechtlich erheblichen Tatsache objektiv geeignet sein und auch subjektiv zur Beweis-
bestimmung dienen können. Die Rückzahlung eines zinslosen Darlehens ist eine solche
rechtlich erhebliche Tatsache. Die unterzeichnete Quittung weist P als den nach außen hin
erkennbaren Urheber und Aussteller aus (Fischer aaO StGB § 267 Rn. 3 ff.; Schönke/
Schröder/Heine/Schuster aaO StGB § 267 Rn. 16 f.; Rengier, Strafrecht BT II, 15. Aufl.
2014, § 32 Rn. 2 ff.). Die Quittung stellt folglich eine Urkunde im Sinne des § 267 StGB
dar.

Unecht ist die Urkunde dann, wenn sie nicht von dem herrührt, der aus ihr als Aussteller
hervorgeht (Fischer aaO StGB § 267 Rn. 27; Rengier BT II aaO § 33 Rn. 5). P geht als der
Aussteller aus der Quittung hervor, jedoch hat er sie tatsächlich nicht selbst erstellt oder
veranlasst. Es wird damit ein falscher Eindruck über die Person des Ausstellers erweckt und
es scheint, als sei die Erklärung P zurechenbar. Folglich ist die Quittung eine unechte
Urkunde.

B hat diese unechte Urkunde zu Hause am PC selbst erstellt und anschließend unterzeich-
net, mithin hat sie eine unechte Urkunde hergestellt. Der objektive Tatbestand ist erfüllt.

b) Subjektiver Tatbestand
B hat Vorsatz (dolus eventualis genügt nach hM bereits, vgl. statt vieler Rengier BT II aaO § 33
Rn. 39) bezüglich der Herstellung einer unechten Urkunde.

Daneben ist die Absicht zur Täuschung im Rechtsverkehr erforderlich. Nach hM genügt
diesbezüglich wissentliches Handeln iSd dolus directus 2. Grades (statt vieler Rengier BT II
aaO § 33 Rn. 39). Es stellt sich somit die Frage, ob B jemand anderen über die Echtheit
der Urkunde täuschen und ihn dadurch zu einem rechtserheblichen Verhalten veranlassen
wollte.

B wollte die am PC erstellte und unterschriebene Quittung als Vorlage für eine Kopie
verwenden, die sie dem Gericht vorlegen wollte. Das von ihr hergestellte „Original“ sollte
nicht selbst im Rechtsverkehr eingesetzt werden. Es ist umstritten, ob es für das Merkmal „zur
Täuschung im Rechtsverkehr“ genügt, dass lediglich eine Kopie in den Rechtsverkehr einge-
bracht werden soll.

Nach der von Puppe (NK/Puppe, Nomos Kommentar zum StGB, 4. Aufl. 2013, StGB
§ 267 Rn. 82 f., 94 ff.) vertretenen Ansicht stellt die Fotokopie ihrerseits eine unechte Ur-
kunde dar und durch das Kopieren wird sie auch hergestellt. Damit wäre die Vorlage einer
Kopie unmittelbares Gebrauchen einer unechten Urkunde und die Unterscheidung zwischen
Originalurkunden und Kopien wäre im Rahmen des § 267 StGB hinfällig. Im vorliegenden
Fall wäre daher die Täuschungsabsicht bei der Herstellung zu bejahen. Gegen diese Ansicht
spricht jedoch, dass – mit der hM (vgl. statt vieler Fischer aaO StGB § 267 Rn. 19; Schönke/
Schröder/Heine/Schuster aaO StGB § 267 Rn. 42 f.) – eine Fotokopie eben keine Urkunde

Urkunde

unechte Urkunde

Absicht zur Täuschung im
Rechtsverkehr

Erstellung einer Vorlage für
eine Kopie
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